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ATIP in Penzing

Bezug S500837/18

Sehr geehrte Frau Bezirksvorsteherin!

Zur gegenständlichen Anfrage teilt die Landespolizeidirektion Wien mit, dass im

Vereinsregister der ha. Behörde nur eine Abfragemöglichkeit nach dem Vereinsnamen oder

der Vereinsregisterzahl besteht.

Über Moscheen und islamische Gebetsräume führt die Landespolizeidirektion Wien keine

Aufzeichnungen, da die Vereinsbehörde für die Einrichtung von Moscheegemeinden nicht

zuständig ist.

Moscheegemeinden entstehen als Rechtsperson gemäß § 23 Abs.4 IslamG mit dem Tag

des Einlangens der durch die IGGiÖ ausgefertigten Anzeige im Bundeskanzleramt

Mit freundlichen Grüßen
Der Landespolizeipräsident:

Gez. i.V. LPVP Mag. Franz Eigner eh.


